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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 284/3 betreffend umweltzerstörende Vorgangsweise der ÖMV AG., 

welche die Abgeordneten Dr. Höchtl und Kollegen am 10. November 1983 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Für die Herstellung einer Tiefbohrung samt Zufahrt ist gemäß § 146 

BergG 1975, BGBl.Nr. 259, eine Bewilligung der Berghauptmannschaft 

erforderlich. Zur Erwirkung einer solchen Bewilligung für eine Tief­

bohrung der ÖMV AG. im Bereich des Kritzendorfer Waldes (Tiefbohrung 

"Höfle in 8") ist nach Mitteilung der Berghauptmannschaft Wien noch 

kein solcher Antrag gestellt worden. 

Für allfällig notwendige Schlägerungen im Zusammenhang mit der Her­

stellung der gegenständlichen Tiefbohrung ist nicht die Bergbehörde, 

sondern die dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft un­

terstehende Forstbehörde zuständig. 
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Seitens der öMV AG. wurde mitgeteilt, daß die Niederbrin­

gung der in Rede stehenden Tiefbohrung aus lagerstättenbe­

dingten Gründen an der vorgesehenen Stelle im Kritzendor­

fer Wald notwendig sei, über die Trassenführung der Zu­

fahrt aber noch verhandelt werde. Die genannte Gesell­

schaft betonte, daß sie bemüht sei, die Trassenführung 

der Zufahrt zum Bohrplatz im Einvernehmen mit der Stadt­

gemeinde Klosterneuburg und den Grundeigentümern festzu­

legen. 

Abschließend möchte ich bemerken, daß sich sowohl die Berg­

hauptmannschaft Wien als auch die Sektion VI meines Ressorts 

(Oberste Bergbehörde, Roh- und Grundstoffe) um eine tragbare 

lösung bemühen werden. 
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